
S t a d t  
N e u - A n s p a c h  

 

B E S C H L U S S  

der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

vom Donnerstag, den 31.10.2019. 

 

4.7 Pilotprojekt der Ev. Kita Anspach zur Verschiebung der Öffnungszeiten 
Vorlage: 268/2019 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dem Wunsch der Ev. Kirchengemeinde Anspach zu 
entsprechen und für die Ev. Kita Anspach ab dem 01.01.2020 bis zunächst zum 31.07.2021 der 
Verschiebung der Öffnungszeiten von 7.00 bis 16.00 Uhr zuzustimmen. Auf die Sachdarstellung in 
der Vorlage Nr. XII/268/2019 wird Bezug genommen. Während des Pilotprojektes sind folgende 
Gebühren zu erheben: 
 
(1) Kernmodul 7.00 bis 13.00 Uhr ohne Mittagstischverpflegung:  
  

pro Kind  120,00 € 
 

Soweit dieses Modul mit einem Betreuungszeitraum von bis zu sechs Stunden 
gebucht wird, ist keine Gebühr zu zahlen. 

 
(2) Kernmodul 7.00 bis 13.00 Uhr mit Mittagstischverpflegung:  
   
pro Kind  120,00 € 
 
 Soweit dieses Modul mit einem Betreuungszeitraum von bis zu sechs Stunden 
 gebucht wird, ist keine Gebühr zu zahlen. 
 

Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von 80,00 € 
 erhoben. 
 
(3) Modul 7.00 bis 15.00 Uhr mit Mittagstischverpflegung:  
  
 Soweit dieses Modul mit einer Betreuungszeit von mehr als sechs Stunden  
 täglich gebucht wird, werden unter Einbeziehung des Abs. (1) anteilig für die  
 über sechs Stunden hinausgehende Betreuungszeit Gebühren erhoben: 
 
pro Kind  40,00 € 
 
Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von  80,00 € 
 erhoben. 
 
(4) Modul 7.00 bis 16.00 Uhr mit Mittagstischverpflegung:  
  
 Soweit dieses Modul mit einer Betreuungszeit von mehr als sechs Stunden  
 täglich gebucht wird, werden unter Einbeziehung des Abs. (1) anteilig für die  
 über sechs Stunden hinausgehende Betreuungszeit Gebühren erhoben: 

 
pro Kind  60,00 € 
 
Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von  80,00 € 
 erhoben. 
 
 
II.  Kleinkinder:  
 
(1) Kernmodul 7.00 bis 13.00 Uhr ohne Mittagstischverpflegung:  



  
pro Kind  210,00 € 
 
(2) Kernmodul 7.00 bis 13.00 Uhr mit Mittagstischverpflegung:  
  
pro Kind  210,00 € 
 
Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von  80,00 € 
 erhoben. 
 
(3) Modul 7.00 bis 15.00 Uhr mit Mittagstischverpflegung:  
  
pro Kind  250,00 € 
  
Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von  80,00 € 
 erhoben. 
 
(4) Modul 7.00 bis 16.00 Uhr mit Mittagstischverpflegung:  
  
pro Kind  270,00 € 
  
Zusätzlich wird ein monatliches pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von  80,00 € 
 erhoben.  
 
Von der Kita-Leitung ist ganzjährig über die aktuellen Belegungszahlen zu informieren. Im Herbst 
2020 soll eine Überprüfung der Auslastung und der Beschluss über eine eventuelle Weiterführung 
erfolgen. 
 

Beratungsergebnis: 34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

 




